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Vorlesung: Rechts- und Staatsphilosophie 

Textblatt 17: Kant 

 

1. Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Zweiter Abschnitt: Übergang von 
der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten 

Aus dem Angeführten erhellet: daß alle sittliche Begriffe völlig a priori in der Vernunft ihren 
Sitz und Ursprung haben, und dieses zwar in der gemeinsten Menschenvernunft eben sowohl, 
als der im höchsten Maße spekulativen; daß sie von keinem empirischen und darum bloß zu-
fälligen Erkenntnisse abstrahiert werden können; daß in dieser Reinigkeit ihres Ursprungs 
eben ihre Würde liege, um uns zu obersten praktischen Prinzipien zu dienen; daß man jedes-
mal so viel, als man Empirisches hinzu tut, so viel auch ihrem echten Einflusse und dem un-
eingeschränkten Werte der Handlungen entziehe; daß es nicht allein die größte Notwendigkeit 
in theoretischer Absicht, wenn es bloß auf Spekulation ankommt, erfordere, sondern auch von 
der größten praktischen Wichtigkeit sei, ihre Begriffe und Gesetze aus reiner Vernunft zu 
schöpfen, rein und unvermengt vorzutragen, ja den Umfang dieser ganzen praktischen oder 
reinen Vernunfterkenntnis, d.i. das ganze Vermögen der reinen praktischen Vernunft, zu 
bestimmen, hierin aber nicht, wie es wohl die spekulative Philosophie erlaubt, ja gar biswei-
len notwendig findet, die Prinzipien von der besondern Natur der menschlichen Vernunft ab-
hängig zu machen, sondern darum, weil moralische Gesetze für jedes vernünftige Wesen ü-
berhaupt gelten sollen, sie schon aus dem allgemeinen Begriffe eines vernünftigen Wesens 
überhaupt abzuleiten, ... 

... 

Es ist nun kein Wunder, wenn wir auf alle bisherigen Bemühungen, die jemals unternommen 
worden, um das Prinzip der Sittlichkeit ausfindig zu machen, zurücksehen, warum sie insge-
samt haben fehlschlagen müssen. Man sah den Menschen durch seine Pflicht an Gesetze ge-
bunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allge-
meinen Gesetzgebung unterworfen sei, und daß der nur verbunden sei, seinem eigenen, dem 
Naturzwecke nach aber allgemein gesetzgebenden Willen gemäß zu handeln. Denn wenn man 
sich ihn nur als einem Gesetz (welches es auch sei) unterworfen dachte: so mußte dieses ir-
gend ein Interesse als Reiz oder Zwang bei sich führen, weil es nicht als Gesetz aus seinem 
Willen entsprang, sondern dieser gesetzmäßig von etwas anderem genötigt wurde, auf gewis-
se Weise zu handeln. Durch diese ganz notwendige Folgerung aber war alle Arbeit, einen 
obersten Grund der Pflicht zu finden, unwiederbringlich verloren. Denn man bekam niemals 
Pflicht, sondern Notwendigkeit der Handlung aus einem gewissen Interesse heraus. Dieses 
mochte nun ein eigenes oder fremdes Interesse sein. Aber alsdann mußte der Imperativ jeder-
zeit bedingt ausfallen und konnte zum moralischen Gebote gar nicht taugen. Ich will also die-
sen Grundsatz das Prinzip der Autonomie des Willens im Gegensatz mit jedem anderen, das 
ich deshalb zur Heteronomie zähle, nennen. 

 

2. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Erster Teil: Rechtslehre, Einleitung in die Meta-
physik der Sitten, IV 

Der kategorische Imperativ, der überhaupt nur aussagt, was Verbindlichkeit sei, ist: handle 
nach einer Maxime, welche zugleich als ein allgemeines Gesetz gelten kann. – Deine Hand-
lungen mußt du also zuerst nach ihrem subjektiven Grundsatze betrachten: ob aber dieser 
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Grundsatz auch objektiv gültig sei, kannst du nur daran erkennen, daß, weil deine Vernunft 
ihn der Probe unterwirft, durch denselben dich zugleich als allgemein gesetzgebend zu den-
ken, er sich zu einer solchen allgemeinen Gesetzgebung qualifiziere. 

 

3. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Zweiter Teil: Tugendlehre, § 11 

Der Mensch im System der Natur (homo phaenomenon, animal rationale) ist ein Wesen von 
geringer Bedeutung und hat mit den übrigen Tieren, als Erzeugnisse des Bodens, einen ge-
meinen Wert ... Selbst, daß er vor diesen den Verstand voraus hat und sich selbst Zwecke set-
zen kann, das gibt ihm doch nur einen äußeren Wert seiner Brauchbarkeit ... 

Allein der Mensch als Person betrachtet, d.i. als Subjekt einer moralisch-praktischen Ver-
nunft, ist über allen Preis erhaben; denn als ein solcher (homo noumenon) ist er nicht bloß als 
Mittel zu anderer ihren, ja selbst seinen eigenen Zwecken, sondern als Zweck an sich selbst 
zu schätzen, d.i. er besitzt eine Würde (einen absoluten innern Wert), wodurch er allen andern 
vernünftigen Weltwesen Achtung für ihn abnötigt, sich mit jedem anderen dieser Art messen 
und auf den Fuß der Gleichheit schätzen kann. 

 

4. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Zweiter Teil: Tugendlehre, § 38 

Ein jeder Mensch hat rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen Nebenmenschen, und 
wechselseitig ist er dazu auch gegen jeden anderen verbunden. 

Die Menschheit selbst ist eine Würde; denn der Mensch kann von keinem Menschen (weder 
von anderen noch so gar von sich selbst) bloß als Mittel, sondern muß jederzeit zugleich als 
Zweck gebraucht werden und darin besteht eben seine Würde (die Persönlichkeit), dadurch er 
sich über alle andere Weltwesen, die nicht Menschen sind, und doch gebraucht werden kön-
nen, mithin über alle Sachen erhebt. Gleichwie er also sich selbst für keinen Preis weggeben 
kann (welches der Pflicht der Selbstschätzung widerstreiten würde), so kann er auch nicht der 
eben so notwendigen Selbstschätzung anderer, als Menschen, entgegen handeln, d.i. er ist 
verbunden, die Würde der Menschheit an jedem anderen Menschen praktisch anzuerkennen, 
mithin ruht auf ihm eine Pflicht, die sich auf die jedem anderen Menschen notwendig zu er-
zeigende Achtung bezieht. 

 

5. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Erster Teil: Rechtslehre, Einleitung in die Meta-
physik der Sitten, I 

Diese Gesetze der Freiheit heißen, zum Unterschiede von Naturgesetzen, moralisch. So fern 
sie nur auf bloße äußere Handlungen und deren Gesetzmäßigkeit gehen, heißen sie juridisch; 
fordern sie aber auch, daß sie (die Gesetze) selbst die Bestimmungsgründe der Handlungen 
sein sollen, so sind sie ethisch, und alsdann sagt man: die Übereinstimmung mit den ersteren 
ist die Legalität, die mit den zweiten die Moralität der Handlung. Die Freiheit, auf die sich 
die erstern Gesetze beziehen, kann nur die Freiheit im äußeren Gebrauche, diejenige aber, auf 
die sich die letztere beziehen, die Freiheit sowohl im äußern als innern Gebrauche der Willkür 
sein, sofern sie durch Vernunftgesetze bestimmt wird. 
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6. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Erster Teil: Rechtslehre, Einleitung in die Rechts-
lehre, § B. 

Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der 
Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden 
kann. 

 

7. Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber 
nicht für die Praxis. II. Vom Verhältnis der Theorie zur Praxis im Staatsrecht. (Gegen Hob-
bes) 

Da nun jede Einschränkung der Freiheit durch die Willkür eines Anderen Zwang heißt: so 
folgt, daß die bürgerliche Verfassung ein Verhältnis freier Menschen ist, die (unbeschadet 
ihrer Freiheit im Ganzen ihrer Verbindung mit anderen) doch unter Zwangsgesetzen stehen: 
weil die Vernunft selbst es so will und zwar die reine, a priori gesetzgebende Vernunft, die 
auf keinen empirischen Zweck (dergleichen alle unter dem allgemeinen Namen Glückselig-
keit begriffen worden) Rücksicht nimmt; als in Ansehung dessen, und worin ihn ein jeder 
setzen will, die Menschen gar verschieden denken, so daß ihr Wille unter kein gemeinschaft-
liches Prinzip, folglich auch unter kein äußeres, mit jedermanns Freiheit zusammenstimmen-
des Gesetz gebracht werden kann. 

Der bürgerliche Zustand also, bloß als rechtlicher Zustand betrachtet, ist auf folgende Prinzi-
pien a priori gegründet: 

1. Die Freiheit  jedes Gliedes der Sozietät, als Menschen. 

2. Die Gleichheit desselben mit jedem Anderen, als Untertan. 

3. Die Selbständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Wesens, als Bürgers. 

Diese Prinzipien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon errichtete Staat gibt, sondern nach 
denen allein eine Staatserrichtung reinen Vernunftprinzipien des äußeren Menschenrechts 
überhaupt gemäß möglich ist. Also: 

1. Die Freiheit als Mensch, deren Prinzip für die Konstitution eines gemeinen Wesens ich in 
der Formel ausdrücke: Niemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein 
anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf 
dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, einem 
ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen 
allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, (d.i. diesem Rechte des Andern) nicht Ab-
bruch tut. – Eine Regierung, die auf dem Prinzip des Wohlwollens gegen das Volk als eines 
Vaters gegen eine Kinder errichtet wäre, d.i. eine väterliche Regierung ..., wo also die Unter-
tanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nützlich 
oder schädlich ist, sich bloß passiv zu verhalten genötigt sind, um, wie sie glücklich sein sol-
len, bloß von dem Urteile des Staatsoberhaupts und, daß dieser es auch wolle, bloß von seiner 
Gütigkeit zu erwarten: ist der größte denkbare Despotismus (Verfassung, die alle Freiheit der 
Untertanen, die alsdann gar keine Rechte haben, aufhebt). 

... 

2. Die Gleichheit als Untertan, deren Formel so lauten kann: Ein jedes Glied des gemeinen 
Wesens hat gegen jedes andere Zwangsrechte, wovon nur das Oberhaupt desselben ausge-
nommen ist (darum weil er von jenem kein Glied, sondern der Schöpfer oder Erhalter dessel-
ben ist), welcher allein die Befugnis hat zu zwingen, ohne selbst einem Zwangsgesetze un-
terworfen zu sein. Es ist aber Alles, was unter Gesetzen steht, in einem Staate Untertan, mit-
hin dem Zwangsrechte gleich allen andern Mitgliedern des gemeinen Wesens unterworfen; 
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einen Einzigen (physische oder moralische Person), das Staatsoberhaupt, durch das aller 
rechtliche Zwang allein ausgeübt werden kann, ausgenommen. Denn könnte dieser auch ge-
zwungen werden, so wäre er nicht das Staatsoberhaupt, und die Reihe der Unterordnung gin-
ge aufwärts ins Unendliche. ... 

Aus dieser Idee der Gleichheit der Menschen im gemeinen Wesen als Untertanen geht nun 
auch die Formel hervor: Jedes Glied desselben muß zu jeder Stufe eines Standes in demselben 
(die einem Untertan zukommen kann) gelangen dürfen, wozu ihn sein Talent, sein Fleiß und 
sein Glück hinbringen können; und es dürfen ihm seine Mituntertanen durch ein erbliches 
Prärogativ (als Privilegiaten für einen gewissen Stand) nicht im Wege stehen, um ihn und 
seine Nachkommen unter demselben ewig niederzuhalten. 

... 

3. Die Selbständigkeit ... eines Gliedes des gemeinen Wesens als Bürgers, d.i. als Mitgesetz-
gebers. In dem Punkte der Gesetzgebung selbst sind Alle, die unter schon vorhandenen öf-
fentlichen Gesetzen frei und gleich sind, doch nicht, was das Recht betrifft, diese Gesetze zu 
geben, alle für gleich zu achten. Diejenigen, welche dieses Rechts nicht fähig sind, sind 
gleichwohl als Glieder des gemeinen Wesens der Befolgung dieser Gesetze unterworfen und 
dadurch des Schutzes nach denselben teilhaftig; nur nicht als Bürger, sondern als Schutzge-
nossen. – Alles Recht hängt nämlich von Gesetzen ab. Ein öffentliches Gesetz aber, welches 
für Alle das, was ihnen rechtlich erlaubt oder unerlaubt sein soll, bestimmt, ist der Actus eines 
öffentlichen Willens, von dem alles Recht ausgeht, und der also selbst niemand muß Unrecht 
tun können. Hiezu aber ist kein anderer Wille, als der des gesamten Volks (da Alle über Alle, 
mithin ein jeder über sich selbst beschließt) möglich: denn nur sich selbst kann niemand un-
recht tun. ... 

Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heißt ein Bürger (citoyen, 
d.i. Staatsbürger, nicht Stadtbürger, bourgeois). Die dazu erforderliche Qualität ist, außer der 
natürlichen (daß es kein Kind, kein Weib sei), die einzige: daß er sein eigener Herr ... sei, 
mithin irgendein Eigentum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder 
Wissenschaft gezählt werden kann), welches ihn ernährt; d.i. daß er in den Fällen, wo er von 
Andern erwerben muß, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, 
nicht durch Bewilligung, die er anderen gibt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folg-
lich daß er niemanden als dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Worts diene. 

... 

Hier ist nun ein ursprünglicher Kontrakt, auf den allein eine bürgerliche, mithin durchgängig 
rechtliche Verfassung unter Menschen gegründet und ein gemeines Wesen errichtet werden 
kann. – Allein dieser Vertrag ..., als Coalition jedes besondern und Privatwillens in einem 
Volk zu einem gemeinschaftlichen und öffentlichen Willen (zum Behuf einer bloß rechtlichen 
Gesetzgebung), ist keineswegs als ein Faktum vorauszusetzen nötig (ja als ein solches gar 
nicht möglich); gleichsam als ob allererst aus der Geschichte vorher bewiesen werden müßte, 
daß ein Volk, in dessen Rechte und Verbindlichkeiten wir als Nachkommen getreten sind, 
einmal wirklich einen solchen Actus verrichtet und eine sichere Nachricht oder ein Instrument 
davon uns mündlich oder schriftlich hinterlassen haben müsse, um sich an eine schon beste-
hende bürgerliche Verfassung für gebunden zu achten. Sondern es ist eine bloße Idee der 
Vernunft, die aber ihre unbezweifelte (praktische) Realität hat: nämlich jeden Gesetzgeber zu 
verbinden, daß er seine Gesetze so gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen 
Volkes haben entspringen können, und jeden Untertan, so fern er Bürger sein will, so anzuse-
hen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammen gestimmt habe. Denn das ist der Pro-
bierstein der Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes. 

... 
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Hieraus folgt: daß alle Widersetzlichkeit gegen die oberste gesetzgebende Macht, alle Auf-
wiegelung, um Unzufriedenheit der Untertanen tätlich werden zu lassen, aller Aufstand, der in 
Rebellion ausbricht, das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist: weil es 
dessen Grundfeste zerstört. Und dieses Verbot ist unbedingt, so daß, es mag auch jene Macht 
oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich da-
durch des Rechts Gesetzgeber zu sein nach dem Begriff des Untertans verlustig gemacht ha-
ben, indem sie die Regierung bevollmächtigt, durchaus gewalttätig (tyrannisch) zu verfahren, 
dennoch dem Untertan kein Widerstand als Gegengewalt erlaubt bleibt. Der Grund davon ist: 
weil bei einer schon subsistierenden bürgerlichen Verfassung das Volk kein zu Recht bestän-
diges Urteil mehr hat, zu bestimmen: wie jene solle verwaltet werden. Denn man setze: es 
habe ein solches und zwar dem Urteile des wirklichen Staatsoberhaupts zuwider; wer soll 
entscheiden, auf wessen Seite das Recht sei? 

... 

Also ist die Freiheit der Feder – in den Schranken der Hochachtung und Liebe für die Verfas-
sung, worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Untertanen, die jene noch dazu 
selbst einflößt, gehalten (und darin beschränken sich auch die Federn einander von selbst, 
damit sie nicht ihre Freiheit verlieren), – das einzige Palladium der Volksrechte. Denn diese 
Freiheit ihm auch absprechen zu wollen, ist nicht allein so viel, als ihm allen Anspruch auf 
Recht in Ansehung des obersten Befehlshabers (nach Hobbes) nehmen, sondern auch dem 
letzteren, dessen Wille bloß dadurch, daß er den allgemeinen Volkswillen repräsentiert, Un-
tertanen als Bürgern Befehle gibt, alle Kenntnis von dem entziehen, was, wenn er es wüßte, er 
selbst abändern würde, und ihn mit sich selbst in Widerspruch setzen. 

 

8. Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Zweiter Abschnitt, Erster Definitivartikel zum ewi-
gen Frieden 

Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. 

Die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen), zwei-
tens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung 
(als Untertanen) und drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger) 
gestiftete Verfassung – die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervor-
geht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muß – ist die republi-
kanische. ... 

Nun hat aber die republikanische Verfassung außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem 
reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte 
Folge, nämlich den ewigen Frieden; wovon der Grund dieser ist. – Wenn (wie es in dieser 
Verfassung nicht anders sein kann) die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um 
zu beschließen, ob Krieg sein solle, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle 
Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten ..., sie sich sehr bedenken werden, 
ein so schlimmes Spiel anzufangen: dahingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht 
Staatsbürger, die also nicht republikanisch ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, 
weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigentümer ist, an seinen Tafeln, Jag-
den, Lustschlössern, Hoffesten u. dgl. durch den Krieg nicht das mindeste einbüßt, diesen also 
wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen und der Anständigkeit 
wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatischen Korps die Rechtfertigung desselben gleich-
gültig überlassen kann. 

Damit man die republikanische Verfassung nicht (wie gemeiniglich geschieht) mit der demo-
kratischen verwechsele, muß folgendes bemerkt werden. Die Formen eines Staats ... können 
entweder nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberste Staatsgewalt inne haben, 
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oder nach der Regierungsart des Volks durch sein Oberhaupt, er mag sein welcher er wolle, 
eingeteilt werden; die erste heißt eigentlich die Form der Beherrschung ..., und es sind drei 
derselben möglich, wo nämlich entweder nur einer, oder einige unter sich verbunden, oder 
alle zusammen, welche die bürgerliche Gesellschaft ausmachen, die Herrschergewalt besitzen 
(Autokratie, Aristokratie und Demokratie, Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt). Die 
zweite ist die Form der Regierung ... und betrifft die auf die Konstitution (den Akt des allge-
meinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird) gegründete Art, wie der Staat von seiner 
Machtvollkommenheit Gebrauch macht: und ist in dieser Beziehung entweder republikanisch 
oder despotisch. 

Der Republikanism ist das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Re-
gierung) von der gesetzgebenden; der Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des 
Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von 
dem Regenden als sein Privatwille gehandhabt wird. ... 

 

9. Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Zweiter Abschnitt, Erster Zusatz 

Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Teu-
feln (wenn sie nur Verstand haben) auflösbar und lautet so: „Eine Menge von vernünftigen 
Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber in-
geheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, 
daß, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese einander doch 
so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine 
solche böse Gesinnungen hätten.“ 

 


